	Ausgabe 13 - 2024
	Praxis: Altenpflege
Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte




 

	
	[bookmark: _Hlk62535159]Selbst-Test „Strukturmodell“: Testen Sie Ihr Fachwissen

	Frage
	Antwort

	1. Im Strukturmodell ist der Pflegeprozess in insgesamt 4 Schritten definiert worden. Welche sind das?
	1. Strukturierte Informationssammlung (SIS®): Damit beginnt der Einstieg in den Pflegeprozess.
2. Maßnahmenplanung:
Sie basiert auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der SIS®.
3. Berichteblatt:
Hier liegt der Fokus auf Abweichungen von regelmäßig wiederkehrenden Pflege- und Betreuungsabläufen.
4. Evaluation:
Sie fokussiert auf Erkenntnisse der SIS®, der Maßnahmenplanung und des Berichteblatts.


	2. Können Sie die 4 großen Ziele des Strukturmodells nennen?
	· Konzentration auf die Perspektive des Pflegebedürftigen
· im Vordergrund: Individualität und Selbstbestimmung des zu Pflegenden
· pflegerische Dokumentation nur noch nach Sinnhaftigkeit
· Rückbesinnung auf die pflegefachliche Kompetenz der Fachkräfte

	3. Was ist bei der Eingangsfrage in der SIS® wichtig? Versuchen Sie, insgesamt 6 Punkte zu nennen, die Sie beachten sollten.
	· Wünsche, Gewohnheiten, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Einstellungen können abgefragt werden.
· Die Fragen „Was bewegt Sie im Augenblick? Was können wir für Sie tun?“ sind eine Hilfestellung für uns Fachkräfte.
· Die Antworten sollten ganz aus Sicht des Pflegekunden formuliert werden.
· Wichtig dabei ist: keine Übersetzung in Fachsprache.
· Ebenso wichtig ist: keine Wertung.
· Sie sollten den Erzählfluss möglichst wenig durch fachliche Fragen unterbrechen.

	4. Wie sollten Sie im Strukturmodell mit der Biografie des Pflegekunden umgehen? 
	Pflege- und betreuungsrelevante Informationen können generell in den jeweils passenden Themenfeldern mit aufgenommen werden. Es braucht keine eigenen Bögen mehr dazu. Die (Doppel-)Dokumentation kann hier deutlich abgespeckt werden.

	5. Was ist der Inhalt der Kasseler Erklärung?
	Das der tägliche Durchführungsnachweis für „Immer-so-Handlungen“ nicht mehr nötig ist. Eine geplante Grundpflege, die nicht vom Standard abweicht, muss also z. B. nicht jeden Tag neu abgezeichnet werden.
In der Kasseler Erklärung wurde von Juristen ausgearbeitet:
· Aus haftungsrechtlicher Sicht ist eine knappe und aussagefähige Pflegedokumentation ausreichend.
· Einzelleistungsnachweise in der Grundpflege bei stationärer Pflege können wegfallen, sofern verbindliche Vorgaben im internen QM sowie standardisierte Leistungs- und Stellenbeschreibungen vorliegen.
· Nicht verzichtbar ist der Einzelnachweis jedoch bei Leistungen der Behandlungspflege und in der ambulanten Pflege, sofern diese bei Letzterer für die Leistungsabrechnung benötigt wird. 


	Auswertung: Lagen Sie mit Ihren Antworten richtig? Prima, Sie sind ein wirklicher Strukturmodell-Experte!
Hatten Sie im Laufe der Zeit einiges vergessen? Okay, nun haben Sie Ihr Wissen wieder aufgefrischt.



